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GRAMMER AG 

Ordentliche Hauptversammlung 2019 

 

Teilnahmebedingungen 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 22 der 

Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres 

Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung anmelden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf 

den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 21. Juni 2019, 00.00 Uhr 

("Nachweisstichtag"), beziehen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform 

(§ 126b BGB) zu erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst 

sein. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens 

bis zum Ablauf des 5. Juli 2019 unter folgender Adresse zugehen: 

GRAMMER AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 89 30903-74675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Bedeutung des Nachweisstichtags  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat. 

Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 

ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 

Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch im 

Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des Aktienbesitzes nach dem 

Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 

Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und 

auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber noch vor der 

Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag 

hat auch keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

2. Bevollmächtigung 

(a) Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 

Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung 

sowie der Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als 
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eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder 

mehrere von ihnen zurückzuweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG 

genannten gleichgestellten Institutionen oder Person mit der Stimmrechtsausübung 

bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu 

bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der 

Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 

muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden 

über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den 

Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bzw. der Widerruf der Bevollmächtigung an 

die folgende Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

GRAMMER AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 89 30903-74675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

(b) Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 

Textform (§ 126b BGB). Zur Bevollmächtigung kann das Formular verwendet werden, das 

den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird. Ein Formular steht auch 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.grammer.com/investor-

relations/hauptversammlung/2019.html zum Download zur Verfügung. Wir weisen darauf 

hin, dass auch zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter eine ordnungsgemäße 

Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich sind. Die Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter im Vorfeld 

der Hauptversammlung sollen bis zum 11. Juli 2019, 24.00 Uhr, an die folgende Adresse, 

Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

GRAMMER AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 89 30903-74675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 

Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu 

bevollmächtigen. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe bei Briefwahl 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre 

Stimmen durch Briefwahl abgeben. Hierzu kann das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular 

verwendet werden. Das Briefwahlformular erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, 

welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Ein 

Formular steht spätestens ab dem Nachweisstichtag (vgl. Abschnitt "1 Voraussetzungen für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts") auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://www.grammer.com/investor-
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relations/hauptversammlung/2019.html zum Download zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass 

auch zur Abgabe von Briefwahlstimmen eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Aktienbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich sind. 

Briefwahlstimmen können bis zum 11. Juli 2019, 24.00 Uhr, unter der vorgenannten, im Abschnitt 

"2 a) Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten" angegebenen Adresse erteilt, 

geändert oder widerrufen werden. Die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt 

ebenfalls als Widerruf bereits abgegebener Briefwahlstimmen. 

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den Hinweisen auf dem mit der Eintrittskarte 

übersandten bzw. auf der Internetseite verfügbaren Formular entnehmen. 

4. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 

AktG 

(a) Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals, das entspricht 

im Zeitpunkt der Einberufung 630.357 Aktien, oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 

erreichen (dies entspricht im Zeitpunkt der Einberufung 195.313 Aktien), können verlangen, 

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Tagesordnungsergänzungsverlangen 

müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 11. Juni 

2019, 24.00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen: 

An den Vorstand der GRAMMER AG 

– Hauptversammlung – 

Georg-Grammer-Str. 2 

92224 Amberg 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.  

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang 

des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 

Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://www.grammer.com/investor-

relations/hauptversammlung/2019.html bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

(b) Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge (§ 126 Abs. 1, § 127 AktG) 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den 

Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten zu übersenden. Gegenanträge 

müssen mit einer Begründung versehen sein. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft 

zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 Tage vor der Versammlung, d. h. 

spätestens bis zum 27. Juni 2019, 24.00 Uhr, an folgende Adresse zu richten: 

GRAMMER AG 

– Hauptversammlung – 

Georg-Grammer-Str. 2 

92224 Amberg 

Telefax: +49 9621 66-32000 

E-Mail: hv@grammer.com 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich 

gemacht. 
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Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge 

von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie 

etwaige Stellungnahmen der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.grammer.com/investor-relations/hauptversammlung/2019.html veröffentlichen. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder zur Wahl von Abschlussprüfern sinngemäß. Solche 

Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG 

genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann 

nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und 

Wohnort des Kandidaten enthält. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der 

Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 

Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen 

Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die 

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

(c) Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG) 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns 

und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die 

Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 

ist und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht nicht besteht. Auskunftsverlangen 

sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu 

stellen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die 

Auskunft verweigern. 

Nach § 24 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- 

und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere den 

zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den 

Tagesordnungspunkten sowie des Rede- oder Fragebeitrags zu den 

Tagesordnungspunkten sowie des Rede- oder Fragebeitrages einzelner Aktionäre 

angemessen festsetzen. 

Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 

Abs. 1 AktG) und Auskunftsrechten (§ 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre können auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://www.grammer.com/investor-

relations/hauptversammlung/2019.html eingesehen werden. 

5. Informationen und Unterlagen 

Folgende Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.grammer.com/investor-relations/hauptversammlung/2019.html zugänglich und liegen in 

der Hauptversammlung aus: 

- Der Inhalt dieser Einberufung, 

- Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 6, 

- die Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst 

werden soll,  

- die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, 

- die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, 

- die Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht und die Erteilung von Briefwahlstimmen 

verwendet werden können (Verfügbarkeit spätestens ab dem Nachweisstichtag (s.o.)), 
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- nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, 

Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, Auskunftsrecht, 

- weitergehende Informationen zur Tagesordnung und zur Hauptversammlung, 

- Datenschutzinformationen für Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste der 

Hauptversammlung. 

6. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 12.607.121 

nennwertlose Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Es bestehen also 12.607.121 

Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 330.050 Stück eigene Aktien. 

Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. 

7. Hinweise zum Datenschutz 

Die GRAMMER AG verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung 

personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Der Zweck der 

Datenverarbeitung ist, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der 

Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu 

ermöglichen.  

Die GRAMMER AG verarbeitet diese Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der 

Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren 

maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den 

Rechten gemäß der DSGVO sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.grammer.com/investor-relations/hauptversammlung/2019.html zugänglich. 

Amberg, im Mai 2019 

Der Vorstand 

 

https://www.grammer.com/investor-relations/hauptversammlung/2019.html

